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SIPO S 140Abs. 2Var-2

Eine schwere Rechtsfolge i.S.d. S 140 Abs. 2 Var. 2 SIPO

begrtinden auch schwenriegende Nachteile, die der Be-
schuldigte infolge der Verurteilung zu erwarten hat, etwa
ein Bewährungswidemtf (Red).

LG Dessau-Floßlau, Beschl. v. 11.5.2023 - 6 Qs 551 Js
1 1 13U22 (69/23) (AG Dessau-Roßlau)

I. Dem Beschuldigten wird im Rahmen des vorliegenden Er-

mittlungsverfahrens ein Diebstahl vorgeworfen. Zugleich sind

gegen ihn eine Vielzahl weiterer Ermittlungs- und Strafuerfah-

ren anhängig. ... Rechtsanwalt F {beantragtel seine Beiord-

nung als notwendiger Verteidiger für den Beschuldigten, da die

Voraussetzungen des $ lu10 Abs. 2 StPO vorlägen. ...
Das AG wies den Antrag . . . nuück. . . .lDe{Beschuldigte fiegte]
gegen den . .. Beschluss des AG sofortige Beschwerde ein. . ..

II. Die gem. $ 142 Abs. 7 S. 1 SIPO statthafte sofortige

Beschwerde ist zulässig, insbesondere wurde sie fristgerecht

Cem. $ 311 Abs. 2 SIPO eingelegt. ...
Die sofortige Beschwerde ist darüber hinaus auch begründet.

Die Voraussetzungen für die beantragte Pflichtverteidiger-
bestellung gemäß $ 140 Abs. 2 Vat 2 SIPO liegen vor. Die

Mitwirkung eines Verteidigers erscheint hier aufgrund der

Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge als geboten.

Insoweit gibt nach ganz überwiegender Auffassung in der Rspr.

eine Straferwarnrng von einem Jahr Freiheitsshafe in der Regel

Anlass zur Beiordnung eines Verteidigers. Diese Grenze für die

Straferwartung gilt auch, wenn sie nur wegen einer Gesamt-

stafenbildung erreicht wird. In die Gesamtbetrachtung aller zu

erwartenden Rechtsfolgen sind jedoch auch sonstige schwerwie-

gende Nachteile, die der Beschuldigte infolge einer Verurteihmg

zu erwartenhat, zuberücksiclrtigen. Darunter fällt unter anderem

ein drohender Bewäihrungswidemrf (Meyer-GofnerlSchmitt,

StPO, 65. ht{1.2022, $ 140 Rn 23a ff. m.w.N.).

Unabhängig von der Frage, wie weit sich die zu erwartende

Gesamtstrafe konkretisiert haben muss, droht dem Beschul-

digten aufgrtnd des vorliegenden Verfahrens nicht nur ange-

sichts seiner massiven einschlägigen Vorstrafen im Falle einer

Verurteilung eine nicht unerhebliche Freiheitsstrafe. Hinzu

kommt, dass im Falle eiaer Verurteilung mit hoher Wahr-

scheinlichkeit die Strafaussetzung einer gegen den Beschul-

digten verhängten Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten zur

Bewährung widemrfen ioira. Oie Gesamtschau dieser zu

erwartenden Rechtsfolgen für den Beschuldigten sind bereits

ausreichend, um die Voraussetzungen des $ 140 Abs. 2 Var. 2

StPO als gegeben anzusehen. Diese Ansicht hat im Übrigen

im Rahmen seiner Verfügung vom 12.12.2022... auch das

AG selbst gegenüber der StA vertreten.

Auf eine mögliche Gesamtstrafenbildung aufgrund gesamt-

strafenfähiger Parallelverfahren komnrt es daher nicht ent-

scheidungserheblich an.

Die Tatsache, dass die StA zu dem jetzigen Zeipunkt beab-

sichtigt, das Ermittlungsverfahren nach $ 154 Abs. 1 StPO

einzustellen, hat keinerlei Auswirkungen auf das Vorliegen

der Voraussetzungen des $ 140 Abs. 2 SIPO. Insbesondere ist
eine - auch entsprechende - Anwendung des $ 141 Abs. 2 S. 3

StPO auf die Fälle des $ 141 Abs. I SIPO aufgrund der

eindeutigen Systematik des $ l4l SIPO ausgeschlossen.

Mitgeteilt von Rechtsanwak Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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